
Anarchie/Anarchismus  (griech.: Herrschaftslosigk eit, Gesetzlosigk eit). 1) P olitische Ord- 
nungsv orstellung bzw . Utopie, die eine Herrschaft v on Menschen über Menschen ablehnt 
und eine Gesellschaft ohne A utoritäten, staatliche Gew alt, Normen und Gesetz e anstrebt; 2) 
abwertende Bez eichnung für (politische oder gesellschaftliche) Ordnungen, die gegen Geset - 
z e und übliche Mor alv orstellungen v erstoßen; 3) Sammelbegriff , der zahlreiche unterschied- 
liche sozialphilosophisch-politische Ideen und Bewegungen zusammenfasst, die jegliche 
F orm staatlicher , kirchlicher etc. A utorität ablehnen und die uneingeschränkte Freiheit des 
Individuums in einer solidarischen Gesellschaft propagieren. 

Demokratie  (griech.) D . ist ein Sammelbegriff für moderne Lebensformen und politische 
Ordnungen. D . ermöglicht insofern moderne Lebensformen, als sie a) die Freiheit individuel- 
ler Entscheidungen und Handlungen sowie individuelle V er antwortung ermöglicht, b) die in- 
dividuelle Gleichheit v or R echt und Gesetz gar antiert sowie Minderheiten schützt und c) 
zahllose F ormen gesellschaftlicher V ereinigungen ermöglicht, d.h. k ollektiv es und solidari- 
sches Handeln auf eine freiwillige Grundlage stellt (und z.B . in F orm der K oalitionsfreiheit 
schützt). D . schafft die Grundlage für eine Vielfalt moderner politischer Ordnungen, deren 
gemeinsames K ennz eichen die V olkssouv eränität und die Beschränkung politischer Herr - 
schaft ist: In Demokr atien ist 1) das V olk oberster Souv erän und oberste Legitimation politi- 
schen Handelns. Das bedeutet i.d.R. jedoch nicht, dass das V olk unmittelbar die Herrschaft 
ausübt. Vielmehr sind 2) die modernen Massen-D . durch politische und gesellschaftliche Ein- 
richtungen (P arlamente, P arteien, V erbände etc.) geprägt, die die T eilhabe des größten T eils 
der Bevölk erung auf gesetzlich geregelte T eilhabev erfahren (z.B . W ahlen) beschränk en. Ge- 
nauer wird zwischen repräsentativ er D . (in der gewählte Abgeordnete das V olk "in seiner 
Gesamtheit v ertreten") und direkter D . (z.B . einigen Bundesstaaten der US A, in der CH) un- 
terschieden. 3) Die A usübung politischer Herrschaft wird zunächst durch das R echts- 
staatsprinzip beschränkt, indem die Grund- und Menschenrechte sowie die politische Orga- 
nisation und die V erteilung der politischen Zuständigk eiten in (i.d.R. schriftlich niedergeleg- 
ten) V erfassungen gar antiert werden. Diese R echte und R egelungen sind darüber hinaus 
einklagbar und gelten insbesondere gegenüber den staatlichen Gew alten (R echtsstaatsprin- 
zip). 4) Unmittelbar wird die politische Machtausübung durch die horiz ontale Gew altentei- 
lung moderner D . (Legislativ e, Ex ekutiv e, Judikativ e), die zu einer gegenseitigen Abhängig- 
k eit und K ontrolle der staatlichen Organe führt, und durch einen mehrstufigen Staatsaufbau 
beschränkt, wie er besonders in der v ertikalen Gew altenteilung föder ativ er Staaten (Bun- 
desstaaten) sichtbar wird. 5) W eitere wichtige mittelbare Beschränkungen politischer Macht 
ergeben sich aus der K ontrolle durch freie Medien (sog. Vierte Gew alt) und der Freiheit zum 
politischen Engagement in P arteien und V erbänden, Interessengruppen und Initiativ en etc. 
Dieses Engagement kann Grundlage für weitere Demokr atisierungsproz esse sein. 

Demokratischer Sozialismus  D .S . ist ein im Godesberger Progr amm der SPD (1959) ent - 
haltenes und in späteren Progr ammen weiterentwick eltes politisches Leitbild, das die sozia- 
listischen Grundwerte (Freiheit, Gerechtigk eit, Solidarität) auf freiheitlich demokr atischem 
W ege, d.h. durch R eform und Demokr atisierung zu v erwirklichen sucht. 

Diktatur  (lat.) D . bez eichnet eine Herrschaftsform, bei der die demokr atischen R echte ab- 
geschafft sind und die Macht über V olk und Staat v on einer Einz elperson oder einer Gruppe 
uneingeschränkt ausgeübt wird. I.d.R. berufen sich Diktatoren bzw . diktatorische R egime 
auf einen äußeren oder inneren Staatsnotstand, der die Etablierung nichtlegitimer Herr - 
schaft rechtfertigen soll; sie dienen aber i.d.R. nur der (unk ontrollierten) Durchsetzung der 
Interessen und Überz eugungen weniger zu Lasten und zum Schaden aller (z.B . die national- 
sozialistische D . , der Stalinismus). D . werden hinsichtlich der Dauer (z.B . Übergangs-D .), 
der Anzahl der Herrschenden (z.B . P artei-D .), des politischen Hintergrunds (R echts-, Links- 
D .) des A usmaßes der ausgeübten Gew alt (z.B . totalitäre D .) etc. unterschieden. 

Föderalismus  (lat.) Allg.: F . ist ein Ordnungsprinzip , das auf weitgehender Unabhängigk eit 
einz elner Einheiten beruht, die zusammen aber ein Ganz es bilden (z.B . mehrere Länder , 
Pro vinz en einen Staat; mehrere V ereine einen V erband etc.). P ol.: F . stellt eine politische 
Ordnung dar , bei der die staatlichen A ufgaben zwischen Gesamtstaat und Einz elstaaten auf - 
geteilt werden, und zw ar so , dass beide politischen Ebenen für bestimmte (v erfassungsge- 
mäß festgelegte) A ufgaben selbst zuständig sind. W esentliche Argumente für die föder ale 
Organisationsform sind a) die Beschränkung politischer Macht durch ihre A ufteilung auf un- 
terschiedliche Ebenen (v ertikale Gew altenteilung), so dass einerseits mehrere Ebenen der 
politischen T eilhabe und Einflussmöglichk eiten entstehen und sich andererseits unterschied- 
liche F ormen und W ege der politischen A ufgabenerfüllung ergeben (Lern- und W ettbewerbs- 
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möglichk eiten); b) der Schutz v on Minderheiten (z.B . wenn diese nur im Gesamtstaat eine 
Minderheit, im T eilstaat dagegen eine Mehrheit bilden), so dass trotz Vielfalt Integr ation und 
Einheit möglich sind. Der föder ale A ufbau des dt. politischen S ystems ist in Art. 20 Abs. 1 
GG festgelegt. 

Gewaltenteilung  Grundprinzip politisch-demokr atischer Herrschaft und der Organisation 
staatlicher Gew alt mit dem Ziel, die K onz entr ation und den Missbr auch politischer Macht zu 
v erhindern, die A usübung politischer Herrschaft zu begrenz en und zu mäßigen und damit die 
bürgerlichen Freiheiten zu sichern. Funktional wird zwischen der gesetz gebenden Gew alt 
(Legislativ e), der ausführenden Gew alt (Ex ekutiv e) und der rechtsprechenden Gew alt (Judi- 
kativ e) unterschieden. Diese Funktionen werden unabhängigen Staatsorganen (P arlamen- 
ten, R egierung, Gerichten) zugewiesen. P olitischtheoretisch wurde die Lehre v on der Gew al- 
tenteilung v on J . Lock e (1690) und Montesquieu (1748) i.S . aufgeklärter Herrschaft entwi- 
ck elt und als Ordnungs- und Strukturprinzip erstmals in der V erfassung der US A v on 1787/ 
88 umgesetzt. Das Prinzip der G. ist in D in Art. 20 Abs. 2 GG festgelegt. Dem Prinzip der G. 
entspricht es, dass die v oneinander unabhängigen Staatsorgane, um politisch wirksam han- 
deln zu können, miteinander v erschränkt werden müssen (d.h. die Ex ekutiv e br aucht eine 
gesetzliche Grundlage, um ordnungsgemäß handeln zu können, die Legislativ e ist dar auf an- 
gewiesen, dass z.B . durch R egierung und V erw altung die Gesetz e auch umgesetzt werden). 
In der politischen Pr axis ergeben sich daher Abweichungen v om strikten Prinzip der G. oder 
sind Abweichungen durchaus v orgesehen (z.B . V erordnungen der Ex ekutiv e, Gesetz esinitia- 
tiv en der R egierung). In einem weiteren Sinne wird das Prinzip der G. auch durch territoriale 
Untergliederungen v erwirklicht, insbesondere wenn sie mit einer entsprechenden A ufgaben-, 
K ompetenz - und V er antwortungsv erteilung wie z.B . in föder alistischen S ystemen v erbunden 
ist. 

Kommunismus  K. ist 1) eine sozial-philosophische Utopie, 2) eine politisch-ök onomische 
Lehrmeinung und Ideologie und 3) eine politische Bewegung und Herrschaftsform. Grundle- 
gende Idee des K. ist die Abschaffung des priv aten Eigentums und die Bildung v on Gemein- 
eigentum. 1) Als soziale Utopie knüpft der K. u.a. an die Gerechtigk eitsideen Platos und an 
das Urchristentum an, aber auch an Utopisten (z.B . T . Morus) und utopische Sozialisten (z.B . 
C. F ourier). Ihr Leitbild ist etw a das einer dörflichen Gemeinschaft, die gemeinsam über alle 
zum Lebensunterhalt notwendigen Produktionsmittel (Boden, Tiere, Häuser) v erfügt, pr ak - 
tisch alle Dinge selbst herstellt und gerecht untereinander v erteilt. 2) Als politisch-ök onomi- 
sche Lehrmeinung und Ideologie ist der K. (auch: wissenschaftlicher Sozialismus) v or allem 
eine Kritik des K apitalismus, die zuerst v on K. Marx (Marxismus) v orgebr acht wurde. Danach 
ist der K apitalismus die letzte Stufe einer R eihe v on v or angegangenen A usbeutungsv erhält - 
nissen "des Menschen durch Menschen". Im K apitalismus gelingt es einer (gesellschaftlich) 
kleinen Gruppe v on K apitalisten, alles v erfügbare Eigentum zu übernehmen. Maßgeblich 
hierfür sind der enorme technisch-industrielle F ortschritt und die zunehmende Arbeitstei- 
lung, so dass die K apitalisten immer mehr K apital benötigen, um immer größere und leis- 
tungsfähigere Produktionsanlagen zu errichten und dabei weitgehend die Mitk onkurrenten 
auszuschalten; den R ahmen bildet eine nur für K apitalisten v orteilhafte und v om kapitalisti- 
schen Staat geschützte Eigentumsordnung, die es erlaubt, eine zunehmende Anzahl v on Be- 
sitzlosen (Proletariern) auszubeuten. Durch den kapitalistischen Wirtschaftsproz ess dezimie- 
ren sich also einerseits die K apitalisten selbst und ber auben sich andererseits aufgrund der 
massenhaften Mittellosigk eit und V erelendung der breiten Bevölk erungsmassen ihrer Absatz - 
möglichk eiten. Die so entstandene Krise des K apitalismus führt zu einer als notwendig v er - 
standenen R ev olution des Proletariats. Das Priv ateigentum wird abgeschafft, und der techni- 
sche F ortschritt kann allen Menschen zugute k ommen. Die historische Abfolge v on Herr - 
schafts- und A usbeutungsv erhältnissen ist beendet, die klassenlose Gesellschaft des K. ge- 
schaffen. 3) Dieser Grundgedank e wird im K. als politischer Bewegung und in den k ommu- 
nistischen Staaten als Herrschaftsform v ariiert und weiterentwick elt, um bspw . a) den k on- 
kreten politischen K ampf um die Macht zu gewinnen (Marxismus-Leninismus), b) die k om- 
munistische Herrschaft zu festigen (Stalinismus), c) den K. an außereuropäische K ontexte 
anzupassen (Maoismus) bzw . d) der Hegemonie der Sowjetunion auszuweichen (Titoismus) 
etc. Im weiteren Sinne sind hier auch die Strömungen des Euro-K. (z.B . I, F) zu nennen, 
wenngleich sich diese prinzipiell zum westlichen Demokr atiev erständnis bekannten. Mit dem 
Ende der Sowjetunion als Schutzmacht des K. sind die k ommunistischen Bewegungen welt - 
weit zu einem Stillstand gek ommen, und der K. wird als Lehrmeinung nur noch selten v er - 
treten. 
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Konservatismus  (lat.) K. (auch: K onserv ativismus) ist eine politische W eltanschauung, die 
die Stärk en der T r adition herv orhebt, die herrschende politische Ordnung bew ahrt bzw . 
stärkt und die v orgegebene V erteilung v on Macht und R eichtum v or Kritik schützt. Die drei 
wichtigsten Prinzipien des K. sind daher Identität, Sicherheit und K ontinuität. Der politische 
K. ist antimodernen Ursprungs; er entstand als Gegenbewegung zu den Ideen der A ufklä- 
rung und der Prinzipien v on V ernunft und Kritik. Gegen diese setzt der K. auf die F estigung 
und den V orr ang des Glaubens und eine damit v erbundene (göttliche oder weltliche) Ord- 
nung, die (im Gegensatz zur F orderung nach Gleichheit in der Fr anzösischen R ev olution) das 
hier archische Element betont (E. Burk e). A us k onserv ativ er Sicht bilden Gesellschaften ein 
organisches Ganz es, in dem die Individuen und die sozialen Gruppen ihre unterschiedlichen 
A ufgaben zum Nutz en aller zu erfüllen haben und die Gesellschaft als Ganz es durch Ge- 
wohnheiten und Gebräuche zusammengehalten wird. Insofern ist für den K. eine Ordnung 
des Oben und Unten (in der eine Elite genauso notwendig ist wie Mittel- und Unterschichten) 
eine notwendige gesellschaftliche Bedingung. F ortschritt und V eränderung werden nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, bedürfen zunächst aber allgemeiner Zustimmung und Bewäh- 
rung. Bei aller Vielfalt ist ein positiv es V erhältnis zum Umgang mit der Macht und der A us- 
übung v on Macht ein wesentliches Element k onserv ativ en Denk ens. Es lassen sich zwei 
Hauptströmungen bestimmen, die sich an der unterschiedlichen Bewertung der R olle des 
Staates und des Individuums scheiden: 1) Im k ontinental-europäischen K. spielt der (ggf . 
autoritäre) Staat eine z entr ale, positiv bewertete R olle. A uf ihn ist das k onserv ativ e Ord- 
nungsdenk en gerichtet, er ist der "natürliche" Ort politischer Macht und Entscheidung und 
hat letztlich auch soziale V er antwortung zu übernehmen. 2) Im anglo- amerikanischen K. 
spielt das (ggf . selbst Ordnung schaffende) Individuum die z entr ale, positiv bewertete R olle, 
das durch nationale Identität und nationale S ymbole (als A usdruck gemeinsamer W erte und 
Ziele) noch bestärkt wird. Dagegen wird der Staat negativ als die V erkörperung anon ymer 
Macht und Unfreiheit bewertet. Sicherheit ist das R esultat individueller Stärk e und Durchset - 
zungsv ermögens; individuelle V er antwortung und priv atwirtschaftliche Prinzipien sind positiv 
mit dem K. v erbunden. Der spezifische dt. K. wurde entscheidend durch zwei politische Er - 
gebnisse der Amtsz eit O .v .Bismarcks geprägt: 1) Er entschärfte den Fundamentalk onflikt 
zwischen Wirtschaftsliber alismus und Arbeiterbewegung (d.h. die Soziale Fr age) durch V er - 
bot der Sozialdemokr atie (Sozialistengesetz e) und den A ufbau eines (insofern k onserv ati- 
v en) Sozial- und V orsorgestaates (Sozialgesetz gebung). 2) W eiterhin gelang ihm eine Ent - 
scheidung des tr aditionellen (in F z.B . seit der Fr anzösischen R ev olution, in der US A v erfas- 
sungsrechtlich entschiedenen) K onfliktes zwischen Kirche und Staat um die V orherrschaft in 
der Gesellschaft zugunsten des letzteren (K ulturkampf ). Die dauerhafte Lösung dieser z ent - 
r alen gesellschaftlichen K onflikte sicherte in D (langfristig) die A utorität des antiliber alen 
Staates und festigte wesentlich die k onserv ativ e Staatsidee. Die demokr atischen Institutio- 
nen wurden daher in D v ergleichsweise spät und (mit dem Ende des Ersten W eltkrieges) in 
einer Krisensituation errichtet. Der dt. K. stützte die Demokr atie der W eimarer R epublik nur 
in der kurz en Stabilitätsphase, tendierte ansonsten zu autoritären Lösungen und stimmte 
1933 für das Ermächtigungsgesetz. T rotz Beteiligung am Widerstand (gegen Ende des Natio- 
nalsozialismus) hatte der K. nach dem Z weiten W eltkrieg nur geringe Bedeutung. Dazu trug 
auch die schnelle Entwicklung v on CDU und CSU zu V olksparteien bei, die das k onserv ativ e 
Element zw ar aufnahmen, aber mit den christlich-sozialen, wirtschaftlich-liber alen und ins- 
besondere den technisch-fortschrittlichen Strömungen v erbanden. Heute trägt, auch auf - 
grund der langen Amtsz eit (gemäßigt) k onserv ativ er R egierungen, der dt. K. die demokr ati- 
schen Institutionen mit. 

Liberalismus  (lat.) L. ist eine politische W eltanschauung, die die Freiheiten des einz elnen 
Menschen in den V ordergrund stellt und jede F orm des geistigen, sozialen, politischen oder 
staatlichen Z w angs ablehnt. Die vier wichtigsten Prinzipien des L. sind: a) das R echt auf 
Selbstbestimmung auf der Basis v on V ernunft und Einsicht, b) die Beschränkung politischer 
Macht und c) die Freiheit gegenüber dem Staat, d) die Selbstregulierung der Wirtschaft auf 
der Basis persönlichen Eigentums. Als eine Hauptströmung der Moderne geht der L. auf 
z entr ale Ideen der A ufklärung zurück. Zu unterscheiden sind politischer und wirtschaftlicher 
L. 1) Der politische L. zielt auf die Förderung der Freiheit des Individuums (z.B . Glaubens-, 
Meinungsfreiheit) und auf die Beschränkung politischer Herrschaft (J . Lock e) nach der Maxi- 
me, dass die R eich weite staatlicher Gew alt durch die Freiheit des Individuums begrenzt wird, 
dessen Freiheit aber dort endet, wo die Freiheit eines anderen Individuums beeinträchtigt 
wird. A us der Sicht des L. wird daher k eineswegs die Notwendigk eit des Staates bestritten, 
vielmehr sollen die Ziele des L. durch die Institutionen des R echtsstaats (z.B . Grundrechte, 
V erfassung) sowie durch staatlich gar antierte R echtssicherheit (zu der auch das staatliche 
Gew altmonopol zählt) erreicht werden. Die wichtigsten politischen Etappen der Entwicklung 
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des L. w aren: der Erlass der Bill of Rights in England (1689) und der Bill of Rights v on Virgi- 
nia (1776), die V erkündung der V erfassung der US A (1787) und schließlich die Erklärung der 
Menschenrechte während der Fr anzösischen R ev olution (1789). In Europa setzten sich seit - 
dem (unterschiedlich r asch) die Individualrechte durch, und es etablierte sich das gesetzte 
R echt als Basis politischstaatlichen Handelns. In den US A führte die V erfassungsentwicklung 
dazu, dass ein (im europäischen Sinne) ausgebautes Staatswesen bis heute v erhindert wur - 
de. Das Prinzip der Gew altenteilung (Montesquieu) wurde zum z entr alen Element moderner 
Staatsv erfassungen und R egierungsformen. 2) Der wirtschaftliche L. betr achtet seit den 
wegweisenden Arbeiten v on Adam Smith (1776) das Priv ateigentum (insbesondere an den 
Produktionsmitteln), den freien W ettbewerb und den Freihandel als grundlegende V or ausset - 
zungen für die Schaffung gesellschaftlichen W ohlstands. T atsächlich führte die wirtschaftli- 
che Liber alisierung zu dynamischen Industrialisierungsproz essen und der Entwicklung eines 
(priv at -) kapitalistischen Wirtschaftssystems, in deren F olge aber auch zur V erelendung 
breiter T eile der Bevölk erung (Mitte/Ende des 19. Jh.). Der L. w ar im 19. Jh. eine (weltwei- 
te) politische Bewegung des aufstrebenden Bürgertums, die allerdings in D politisch weitge- 
hend machtlos blieb . In der sog. Dt. R ev olution 1848 scheiterte das Bürgertum bei dem V er - 
such, eine politische Führungsrolle in D zu übernehmen. Die industrielle Entwicklung in D 
und der A usbau des Wirtschafts-L. fanden auf der Basis eines k onserv ativ en (obrigk eits- 
staatlichen) Staatsv erständnisses und (aufgrund des sozialen Elends) des A usbaus eines 
k onserv ativ en (Sozial-)Staates statt. In der W eimarer R epublik z erfiel der politisch gespalte- 
ne Dt. L. weitgehend. Er gew ann erst nach dem Z weiten W eltkrieg mit der Gründung der 
FDP als liber aler P artei wieder an Bedeutung, die sich weniger aus der Größe der (v er - 
gleichsweise kleinen) Wählerbasis, sondern durch die fortgesetzte R egierungsbeteiligung er - 
klärt. Wirtschaftspolitisch w andte sich der L. nach dem Z weiten W eltkrieg v om Laissez -faire 
ab und wies dem Staat die A ufgabe zu, die notwendigen (R ahmen-)Bedingungen für einen 
freien W ettbewerb zu schaffen und durch regulierende Eingriffe in die wirtschaftlichen Pro- 
z esse dafür zu sorgen, dass der W ettbewerb aufrechterhalten bleibt. Diese V ariante des L. 
wurde v or allem v on der Freiburger Schule (W . Euck en) des Ordo- oder Neo-Liber alismus 
entwick elt; dessen wichtigster politischer V ertreter , L. Erhard (CDU), gilt - zusammen mit A. 
Müller - Armack - als Begründer der sog. Sozialen Marktwirtschaft. Der L. ist heute k eine ge- 
schlossene W eltanschauung, sondern stellt eher eine große "Denkfamilie" dar , die auch k on- 
träre (politische und ök onomische) V orstellungen und Flügel umfasst. Dies wird bspw . durch 
die Vielfalt liber aler P arteien in der EU deutlich, v or allem aber auch im Unterschied zwi- 
schen dem europäischen und dem L. in den US A, wo liber al in erster Linie immer noch für 
die Achtung der Bürgerrechte, die öffentliche K ontrolle wirtschaftlicher Macht und für soziale 
V erbesserungen steht. 

Maoismus  1) M. bez eichnet die chinesische V ariante des K ommunismus, wie sie v on Mao 
Z edong durch Interpretation und Umformung der (politischen) Ideen v on Marx und Lenin 
entwick elt wurde. 2) Der M. hatte Ende der sechziger Jahre in D erheblichen Einfluss auf die 
sog. K -Gruppen. 

Monarchie  (griech.) M. bez eichnet eine Staatsform, bei der eine einz elne P erson (Monarch, 
Monarchin) i.d.R. auf Lebensz eit die Herrschaft ausübt. Zu unterscheiden sind 1) nach Art 
der W eitergabe der Herrschaft Erb- und W ahl-M. , 2) nach der Herrschaftsbefugnis unbe- 
schränkte (absolute) und eingeschränkte (k onstitutionelle oder parlamentarische) 

Republik  (lat.) R. ist eine Staatsform, bei der das Staatsv olk höchste Gew alt des Staates 
und oberste Quelle der Legitimität ist. Zu unterscheiden sind die parlamentarische und die 
präsidentielle R. (auch: parlamentarische/präsidentielle Demokr atie bzw . parlamentarisches/ 
präsidentielles R egierungssystem). 

Sozialismus  (lat.) S . ist eine politische W eltanschauung, die dar auf abzielt, eine solidari- 
sche Gesellschaft zu schaffen, in der die Grundwerte Freiheit und Gleichheit v erwirklicht 
werden. Eine z entr ale R olle nimmt dabei die V eränderung der priv atkapitalistischen Wirt - 
schaftsordnung ein, die nach sozialistischem V erständnis soziale und ök onomische Abhän- 
gigk eit begründet und der persönlichen und gesellschaftlichen Emanzipation entgegensteht. 
Der S . entstammt dem aufklärerischen Denk en und ist u.a. den Prinzipien der fr anzösischen 
R ev olution v erpflichtet. Er wendet sich gegen die einseitige Überhöhung individueller Frei- 
heitsrechte und die V er absolutierung des Priv ateigentums. T r aditionell gibt es sehr unter - 
schiedliche A usprägungen des S .; der Grundgedank e - die Abschaffung der Herrschaft v on 
Menschen über Menschen - trug wesentlich zu seiner internationalen V erbreitung bei. Der 
Begriff S . k ommt im ersten Drittel des 19 Jhs. auf und wird - zumeist in Kreisen der (besitz - 

Seite 4 von 5 



losen) Handwerk erschaft - mit nichtkapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen 
v erbunden, in denen genossenschaftliche, gesellschaftliche oder staatliche Eigentumsv erhält - 
nisse v orherrschen. Diese V orstellungen basieren auf frühchristlichen Motiv en, antik en Lehr - 
meinungen und frühbürgerlichen Sozialutopien über neue, menschlichere F ormen des Zusam- 
menlebens sowie der gemeinsamen Produktion und V ersorgung und reichen bis zu der Ideen- 
welt des Anarchismus. Einen r apiden A ufsch wung erfährt der S . in der Z eit der Industrialisie- 
rung, in der er zur Bewegung gegen die massenhafte soziale V erelendung und die A usbeutung 
der Arbeiterschaft wird. National und kulturell unterschiedliche V arianten des S . entstehen: In 
D entwick elt sich eine breite Arbeiterbewegung, die sowohl eine stark e gewerkschaftliche In- 
teressen v ertretung als auch - gegenüber dem autoritären Staat - eine politisch prägende Or - 
ganisation (SPD) herv orbringt. In GB formiert sich eine Vielzahl gewerkschaftlicher Organisati- 
onen, deren Dach v erband erst spät einen politischen Arm, die Labour P art y (1900), ausbildet 
und diesen lange Z eit in enger Abhängigk eit hält. In F und anderen romanischen Staaten sind 
die Arbeiterv ereinigungen auf betrieblicher Ebene (S yndikate) wesentliches Moment der sozia- 
listischen Bewegung; parteipolitische V ertretungen etablieren sich erst spät. In den US A kann 
die sozialistische Idee (aufgrund der hohen räumlichen und sozialen Mobilität, der regelmäßi- 
gen Ein w anderungsschübe etc.) kaum Fuß fassen. Mit der Entwicklung zur Massenbewegung 
v ertieft sich auch die theoretische Diskussion, die zunächst v om Marxismus dominiert wird 
und um die Jahrhundertwende in eine heftige K ontro v erse zwischen Marxismus und R eformis- 
mus/R evisionismus mündet. Dabei v erstärk en sich zwei Hauptströmungen: 1) der R eform- S . , 
eine insbesondere v on weiten T eilen der Gewerkschaftsbewegungen v erfolgte Richtung, die 
eine schrittweise V eränderung der gegebenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen V er - 
hältnisse anstrebt und 2) der rev olutionäre S . , der auf einen gew altsamen politischen Umsturz 
mit einem politisch (und in der Übergangsphase ggf . diktatorisch) k ontrollierten, r adikalen 
Neuanfang in Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Bereits 1864 wurde mit der sog. 1. Internatio- 
nale v ersucht, die Arbeiterbewegung auch international zu einigen. Unüberbrückbare ideologi- 
sche Spannungen und nationale Bindungen führen jedoch zu ihrem Z erfall, zu Neu- und Ge- 
gengründungen (2./3./4. Internationale). Nach der russischen R ev olution und der Spaltung 
der Arbeiterbewegung in D (1917) entwick eln sich zwei k ontr adiktorische V arianten, die insbe- 
sondere nach dem 2. W eltkrieg den Begriff des S . v erwenden: 1) Der freiheitliche, demokr ati- 
sche S . der Sozialdemokr atie, der sich v om Marxismus abwendet, die Interessen einer ausdif - 
ferenzierten Arbeiterschaft v ertritt und weite Bevölk erungsschichten mit der Entwicklung des 
demokr atischen W ohlfahrtsstaates anspricht (z.B . auch in Skandina vien), und 2) der autoritä- 
re, marxistisch-leninistische Staats- S . der Sowjetunion, unter dessen Diktatur der Arbeiter - 
klasse die Produktionsmittel v erstaatlicht und der Wirtschaftsproz ess z entr aler staatlicher Pla- 
nung und Lenkung unterworfen ist. Z wischen beiden P olen und im Zuge der internationalen 
A usbreitung des S . nach dem 2. W eltkrieg bilden sich weitere V arianten: 1) der zwischen Mao- 
ismus und R evisionismus pendelnde chinesische S . , 2) der weniger autoritäre, an rätedemo- 
kr atischen Prinzipien orientierte R eform- S . im ehemaligen Jugosla wien bzw . der R eform- S . 
des Pr ager Frühlings (in dem eine sozialistische Marktwirtschaft entwick elt werden sollte), 3) 
der S . sog. V olksrepublik en v erschiedener Entwicklungsländer , die unterschiedliche, mit post - 
k olonialen Interessen v erbundene sozialistische Modelle entwick eln (z.B . in Ägypten, Algerien, 
T ansania). Zur weiteren A usdifferenzierung des S . trugen ab Mitte der sechziger Jahre die v er - 
schiedenen neo-marxistischen Strömungen im Süden Europas (Euro-K ommunismus) bei. In 
der Bundesrepublik D hatten neo-marxistische Ideen noch Einfluss auf die Studentenbewe- 
gung Ende der sechziger Jahre. 

Staatsform  S . bez eichnet die Art und W eise, wie die staatliche Herrschaftsordnung aufgebaut 
ist. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher S ystematisierungen, u.a. 1) nach Aristoteles die 
klassischen (guten) S . (nach Anzahl der Herrschenden (Monarchie, Aristokr atie, P olitie) und 
die gemein wohlabträglichen (schlechten) S . (T yr annis, Oligarchie, Ochlokr atie), 2) die moder - 
ne Unterteilung (Monarchie, Aristokr atie, Demokr atie), 3) die Unterteilung nach der rechtli- 
chen Bindung bzw . Beschränkung des Herrschers (Absolutismus, V erfassungsstaat), 4) nach 
dem Staatsoberhaupt (Monarchie, R epublik) bzw . 5) nach Art der R egierung (parlamentari- 
sches, präsidentielles S ystem), 6) nach der Binnengliederung (Einheits-, Bundesstaat) etc. 

Volkssouveränität  V . ist ein v erfassungsrechtliches Prinzip aller Demokr atien, das besagt, 
dass die höchste Gew alt des Staates und oberste Quelle der Legitimität das Staatsv olk selbst 
ist ("Alle Staatsgew alt geht v om V olk e aus.", Art. 20 Abs. 2 GG). Die Idee der V . setzte sich 
mit den Menschenrechtserklärungen des 18. Jhs. allgemein durch und wurde mit dem Prinzip 
der Gew altenteilung zum Fundament des modernen V erfassungsstaates. 

Quelle: Schubert/Klein, Das P olitiklexik on, Bonn 2001: V erlag J .H.W . Dietz 
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